
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1984/10/3 WI-8/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1984

Index

L0 Verfassungs- und Organisationsrecht

L0300 Landtagswahl

Norm

B-VG Art26 Abs1

B-VG Art26 Abs6

B-VG Art56

B-VG Art95 Abs1

B-VG Art96

B-VG Art117 Abs2

B-VG Art117 Abs5

B-VG Art119

B-VG Art141 Abs1 lita

Nö LandtagswahlO 1974 §43 Abs2

VfGG §67 Abs2

Rechtssatz

Nö. Landtagswahlordnung 1974; Erfordernis einer bestimmten Anzahl von Unterstützungserklärungen für die

Gültigkeit eines Wahlvorschlages in §43 Abs2; kein Verstoß gegen das Verhältniswahlrecht und den Grundsatz des

geheimen Wahlrechtes; keine verfassungswidrige Einschränkung des passiven Wahlrechts durch Erfordernis des

persönlichen Erscheinens zur Abgabe einer Unterstützungserklärung
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